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In Sorge um größtmögliche Sicherheit verpflichtet sich die Schule zu den im Folgenden beschriebenen Maßnahmen.

 

1. Vorwort

 

Auch an vermeintlich sicheren Orten wie unserer Realschule können Gefahrensituationen auftreten. Deshalb ist es erforderlich, dass wir uns mit der Thematik möglicher Gefährdungen auseinandersetzen. Diese können in Form besonders schwerer Gewaltdelikte wie Geiselnahmen, Waffenmissbrauch, Bombenanschlägen, Kindesmissbrauch etc. gipfeln, aber auch in Situationen wie Unfällen oder Bränden bzw. Naturkatastrophen eintreten. 

Um bei einem Eintritt einer solchen besonderen Situation bestmöglich gewappnet zu sein, möchten wir mit diesem Sicherheitskonzept für alle an unserer Schule beteiligten Kräfte einen Leitfaden für das Verhalten und Vorgehen im Ernstfall schaffen. Dieses Sicherheitskonzept soll die Art und Weise der Zusammenarbeit der Einsatzkräfte (Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Schule, Gemeinde etc.) klären. 
Gleichwohl muss bewusst sein, dass mögliche Situationen, je nach Lage des Einzelfalles, individuelles Handeln erfordert.

Das Sicherheitskonzept soll mögliche Sofortmaßnahmen, Möglichkeiten einer Prävention und eventuelle Nachsorgemaßnahmen aufzeigen.

 
 

2. Unsere Grundprinzipien

 

Uns liegt die Sicherheit aller an unserer Schule Beteiligten am Herzen. Daraus ergeben sich für uns die folgenden Grundprinzipien:
· schulbedingte Unfall- und Gesundheitsgefahren abwehren

· Leben und Gesundheit bewahren

· nicht reaktiv, sondern präventiv arbeiten und planen. 

· Leben retten, Erstversorgung gewährleisten

· alle Eventualitäten im Blick behalten

· Personenschutz gewährleisten und gewähren

· Verletzungsgefahren herabsetzen

· die Eintrittswahrscheinlichkeit von Krankheiten senken

· Sicherheit durch feste Regeln geben

· Die Eintrittswahrscheinlichkeit von Unfällen im Straßenverkehr senken.

· Richtiges Schüler- Verhalten lehren und verstärken

· Gemeinsam mit den Eltern für Sicherheit sorgen.

3. Sicherheitstechnische Grundlage
 

Unser Grundprinzip: Abwehr schulbedingter Unfall- und Gesundheitsgefahren

Die Realschule Hürtgenwald besitzt eine Sicherheitsbeauftragte.
Sie führt regelmäßige Kontrollgänge durch die Schule durch, ggf. unterstützt durch Vertreter der Gemeinde Hürtgenwald und anderen fachlich versierten Personen. Sie leistet damit ihren Beitrag zum Aufrechterhalten eines sicheren Dienstbetriebes. Die entsprechenden Protokolle, in denen auch die festgestellten Mängel und Einzelgefährdungen aufgeführt sind, liegen der Schulleitung und der Gemeinde vor. 

Es ist Ziel, die Mängel möglichst umgehend zu beseitigen. Unter Beteiligung der zuständigen Gremien und nach Beschlussfassung werden die erforderlichen Maßnahmen unverzüglich eingeleitet. 

 

In Dienstbesprechungen zum Thema „Schulqualitätsentwicklung“ werden Bezug nehmend des Orientierungsrahmen Schulqualität (Gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen) auch Gesundheit erhaltende Maßnahmen besprochen.
Unterlagen zum Thema „Arbeitssicherheit“ und „Gesundheitsschutz“ finden sich in einem neu zu schaffenden Ordner „Sicherheit“.

 
4. Einzelaspekte zum Thema Sicherheit an unserer Schule

 

4.1. Brandschutz
 

Unser Grundprinzip: Bewahrung von Leben und Gesundheit –präventiv arbeiten

 

In der Realschule Hürtgenwald gibt es einen separaten Feueralarmplan. Er hängt im Lehrerzimmer und im Schulleiterzimmer, ist zudem im Notfallordner einzusehen. Dieser Plan wird jeweils zu Beginn eines Schuljahres in den Klassen besprochen. 

Eine Kurzversion des Planes hängt in jedem Klassenraum aus.

Mindestens einmal jährlich findet eine unangemeldete Alarmübung in der RS Hürtgenwald statt. Ziel dieser Übung ist es, mit den Schülern und Schülerinnen ein geordnetes Verlassen des Schulgebäudes einzuüben, die im Unterricht besprochenen Fluchtwege dabei zu benutzen und auf dem Sammelplatz ruhig weitere Anweisungen abzuwarten. 
Auf dem Sammelplatz wird durch die Schulleitung kontrolliert, ob die Klassen vollzählig in Begleitung ihrer Lehrkraft das Gebäude verlassen haben. 

Es wird die Zeit festgehalten, die zur Räumung des Gebäudes benötigt wurde.

Feuerlöscher befinden sich auf den beiden Fluren sowie im Keller des Gebäudes.

Brandschutztüren der Schule sind die Kellertür sowie die Tür zum Dachboden.

 

Wir kooperieren mit der Freiwilligen Feuerwehr Hürtgenwalds. 

 

4.2. Unfälle in der Schule 

 

 

Unser Grundprinzip: Leben retten, Erstversorgung gewährleisten

 

Das Kollegium der RS Hürtgenwald nimmt regelmäßig ( ca. alle 3 Jahre) an Erste Hilfe- Kursen teil.

Frau Petri ist ausgebildete Ersthelferin. Sie betreut die Ausbildung und Fortführung des Schulsanitätsdienstes.

 

Die Lehrkräfte sind angewiesen, in ernsten Fällen, (hierfür ist jeweils das eigene Ermessen ausschlaggebend) schnellstmöglich einen Notruf über die Notrufnummer 112 oder 110 abzusetzen ggf. über das Sekretariat. Anschließend ist die Schulleitung zu informieren.

Weitere wichtige Rufnummern sind in der Anlage 1 zu diesem Sicherheitskonzept aufgeführt. 

Telefone befinden sich im Sekretariat, im Lehrerzimmer, in den Schulleitungszimmern und in der Turnhalle.

Zudem sind die Lehrkräfte berechtigt, für eventuelle Notsituationen ihr Handy bei sich zu führen.

 

Sollte ein Kind zum Arzt oder ins Krankenhaus gefahren werden müssen, wird ein Krankenwagen bestellt. 

Erste Hilfe- Kästen befinden sich im Sekretariat und in der Sporthalle.

In weniger dringenden Fällen wird durch die unterrichtende Lehrkraft oder unserer Sekretärin versucht, über die in der Schule hinterlegten Notfallnummern die Erziehungsberechtigten zu erreichen, um ein weiteres Vorgehen abzusprechen.

Verletzte oder kranke Kinder werden niemals allein gelassen!

 

Die bei Unfällen verlorenen Zähne oder Teile von Zähnen sollen in hygienischen Plastikbeuteln im Kühlfach aufbewahrt werden, um dann darin mit zum Zahnarzt genommen zu werden.

 

Bagatellverletzungen werden durch Pflaster oder die Ausgabe von Kühlkissen versorgt.

 

Unfallmeldungen werden durch unser Sekretariat erstellt. Bei Schulunfällen haftet in der Regel die Gemeinde- Unfall- Versicherung (GUV).


 

4.3. Besondere Notfälle: Amoklauf und Gewalttaten
 

Unser Grundprinzip: Leben retten

 

4.3.1. Im Eintrittsfall:

Die Realschule Hürtgenwald besitzt einen gesonderten Notfallplan „Amoklauf“.

 

Als besondere Notfälle sind denkbar: 

-        Bedrohungslagen (z.B. Brand-/Gasalarm, Bombendrohung, Naturkatastrophen)

-        schwere Unfälle (z.B. Explosionen, Vergiftungen)

-        Suizide/Todesfälle (ohne Fremdeinwirkung)

-        Gewaltdelikte (z.B. Tötungsdelikt, Sittlichkeitsdelikt, Geiselnahme, Amoklauf) 

Entsprechend der jeweiligen Situation werden sich hier der Ablauf eines Szenarios und der Einsatz entwickeln. 

 

 

Bei der Alarmierung ist, wenn möglich, eine Situationsanalyse durch die Schule, ansonsten durch die Rettungskräfte vor Ort durchzuführen.

Ein Krisenstab wird im Rathaus eingerichtet. Bei Bedarf können von dort weitere Kräfte (z.B. psychologische Betreuung, Landkreis, Schulpsychologie, etc.) eingeschaltet bzw. hinzugezogen werden. Im Rathaus sind auch Zweit- bzw. Generalschlüssel zu den in das Sicherheitskonzept einbezogenen Gebäuden hinterlegt. 

Soweit es die Einsatzsituation zulässt, soll ein ständiger Kontakt zwischen den Einsatzkräften/Einsatzpartnern stattfinden. Die Öffentlichkeit wird nur nach Absprache unter den einzelnen Einsatzkräften/Einsatzpartnern verständigt und informiert. 

Es ist davon auszugehen, dass je nach Schadenlage die Feuerwehr oder der Rettungsdienst vor Ort die Einsatzleitung übernimmt. Bei Großschadenslagen übernimmt im Ernstfall die Polizei die Einsatzleitung.

 

Im Ernstfall soll es eine Koordination durch die Schulleitung und entsprechend Beauftragte bzw. Übungsleiter oder Gruppenleiter in Verbindung mit den eingesetzten Rettungskräften geben.

Bei Bedarf sind Erste-Hilfe-Maßnahmen durchzuführen. 

Bei Gewaltdelikten sind die Anweisungen der Täter zu befolgen. 

Die Betreuung von Eltern und Kindern während eines extremen Notfalles bzw. die Nachbetreuung der Kinder und Eltern wird durch das Rathaus angefordert und koordiniert. Bei Bedarf werden Schulleitung, Lehrkräfte, Sozialarbeiter, Psychologen, Kinderschutzbund etc. mit einbezogen.

 

Schüler, Eltern und sonstige Personen dürfen nicht nach Hause gehen, bevor eine Vollständigkeitskontrolle durch die Einsatzkräfte vorgenommen wurde. Der Krisenstab im Rathaus organisiert nach Rücksprache mit den Hilfskräften (z.B. Psychologen) nötige Fahrmöglichkeiten. 

 
4.3.2. Präventive Maßnahmen zu Gewalttaten und Amoklauf
Es ist nicht möglich und nicht wünschenswert unsere Schule einen Hochsicherheitstrakt zu verwandeln. Dennoch müssen aus nachvollziehbaren Gründen  Mindeststandards an Sicherheit gewährleistet sein, welches Leben schützt.

Da an einem Schulvormittag alle Schulmitarbeiter meist im Unterricht sind, muss geprüft werden, ob die Eingangstüre der Schule, zumindest der Nebeneingang durch ein Panikschloss gesichert werden muss, so dass Unbefugten der Zugang zur Schule dort verwehrt ist. 

 

Desgleichen ist die vorhandene Flurbeleuchtung so einzurichten, das Unbefugte in der dunkleren Jahreszeit und bei entsprechenden Witterungsverhältnissen gesehen werden.

Um einen ersten Schutz vor Amokläufen zu bieten und um Zeit für das Erreichen von Hilfe zu gewinnen, neben weiteren Schutzmaßnahmen, sollen an den äußeren Seiten der Klassentüren, Türknäufe angebracht werden, die ein Aufreißen von außen während des Unterrichtes verhindern und damit Gewalttaten ( Schusswaffengebrauch, Brandsätze) erschwert. 

 

4.3.3. Vermisste Kinder

 

Unser Grundprinzip: Alle Eventualitäten im Blick behalten

 

Werden während des Schulvormittags Schüler vermisst, ist unverzüglich der Schulleiter zu informieren, um dann koordinierte Maßnahmen einzuleiten.

Die Eltern sind gehalten, kranke Kinder morgens vor Beginn des Unterrichts in der Schule zu melden. Bleibt diese Meldung aus, muss die in der 1. Schulstunde unterrichtende Lehrkraft zuhause bei dem nicht erschienenen Kind anrufen und sich nach seinem Verbleib erkundigen.

 

4.3.4. Schutz vor unbekannten schulfremden Personen

 

Unser Grundprinzip: Präventiv arbeiten

 

Schüler, die auf die Toilette gehen müssen, gehen möglichst mit einem Partner. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RS Hürtgenwald sind gehalten, schulfremde Personen anzusprechen und sie nach dem Grund ihres Aufenthaltes zu befragen. Fremde Personen sind an die Schulleitung zu verweisen bzw. aufzufordern, das Schulgelände zu verlassen.

Die Türen von Klassenräumen, Lehrerzimmer und Schulleitung sind geschlossen zu halten.

Es gibt eine Schlüsselübersicht über die vorhandenen und ausgegebenen Schlüssel.

Grundsätzlich haben sich im Schulgebäude nur berechtigte Personen aufzuhalten. Das gilt auch für Nutzungen außerhalb des Schulbetriebes.

 
 

4.4. Sicherheit im Sportunterricht

 

Unser Grundprinzip: Sicherheit durch feste Regeln

 

Die SportlehrerInnen achten darauf, dass sich die Schüler beim Benutzen der Halle und der Sportgeräte an die Anweisungen halten. Es werden Regeln zu einem besonders rücksichtsvollen Miteinander im Sportunterricht besprochen.

Im Schwimmunterricht werden Baderegeln erarbeitet.

Alle Sportlehrer besitzen Klassenlisten mit Notfalltelefonnummern.

 

4.5. Hygiene/ Infektionsschutz

 

Unser Grundprinzip: Eintrittswahrscheinlichkeit von Krankheiten senken

 

Im Rahmen der Erste Hilfe- Kurse erhalten die Lehrkräfte Informationen über richtige Hygiene- und Schutzmaßnahmen im Falle auftauchender Krankheiten mit Infektionsgefahr.

 

Informationen zu § 35 Infektionsschutzgesetz finden sich im Ordner „Infektionsschutz“.

 

 

Im Alltag gilt: Das Verhalten muss dem Wetter angepasst sein. Das bedeutet, dass die Kleidung der Wetterlage entspricht.

Bei Schnee und Eis gelten vorbeugend vor Verletzungen die besonderen Regelungen der .Schulordnung.

 
 

4.6. Sicherheit auf dem Schulgelände

 

Unser Grundprinzip: Schutz vor Verletzungen

 

Zu Beginn ihrer Schulzeit wird den Fünftklässlern das Schulgelände erklärt. Regeln, die auch in der Schulordnung wieder zu finden sind, werden besprochen.

 Jährlich finden zudem Kontrollen durch den Sicherheitsbeauftragten statt.

 
 

4.7. Sicherheit auf dem Schulweg und Exkursionen
 

Unser Grundprinzip: Die Eintrittswahrscheinlichkeit von Unfällen senken.

 

Bei Unterrichtsgängen sind die Lehrkräfte verpflichtet, mindestens mit einer zweiten Begleitperson zu gehen, um die Aufsicht zu gewährleisten. 

 
 

Durch unsere Schulordnung ist auch geregelt, wie sich die Schüler und Schülerinnen auf dem Schulweg verhalten sollen.

Das Gleiche gilt insbesondere für den Schulbustransport. Bei schweren oder wiederholten Verstößen gegen die Ordnung im Schulbus, ein Handeln, welches die Fahrsicherheit beeinträchtigt, können Fahrverbote ausgesprochen werden. 

Es ist während der Unterrichtszeit nicht erlaubt, dass Schüler das Schulgelände verlassen.

 
 

4.8. Verhalten bei Unwetter

 

Unser Grundprinzip: Schutz gewährleisten und gewähren

 

Wird über die Medien für die Region, in der sich die RS Hürtgenwald befindet, ein Schulausfall bekannt gegeben, ist trotzdem sichergestellt, dass während der verlässlichen Zeiten zwischen 07:45 und 13:00 Uhr die Kinder, deren Eltern den Aufruf nicht gehört haben, im Schulgebäude sicher betreut werden.

Findet eine Unwetterwarnung während des Schulvormittags statt, dürfen nur die Kinder das Schulgelände verlassen, die von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Alle anderen Kinder bleiben bis zum Schulschluss in der Schule und werden dort beaufsichtigt.

Findet keine Unwetterwarnung durch die Medien statt, entscheiden die Erziehungs-berechtigten bei widrigen Wetterlagen selbst, ob sie ihr Kind an diesem Tag zur Schule schicken oder nicht.

 
  

4.9. Sicherheit im Umgang mit dem Internet

 

Unser Grundprinzip:   Lehrer- Anwesenheit erhöht die Sicherheit  

 

Das Internet hat sich in den letzten Jahren zu einem Medium entwickelt, das weite Bereiche des Lebens begleitet und auch bereichert. Als schnelle Informationsquelle und als Kommunikationsmittel wird es von immer mehr Menschen genutzt. Für Kinder unserer Zeit ist es unerlässlich, sich mit diesem Medium auseinanderzusetzen.

Es allerdings besonderer Aufmerksamkeit, da die Gefahren für Kinder im Internet oftmals nicht sofort erkennbar sind und an unvermuteten Stellen lauern (links).

Die Jugendlichen der Realschule Hürtgenwald werden vom Lehrpersonal auf die Gefährlichkeit des Internets Die Regeln für den Umgang mit dem Internet an unserer Schule werden mit den Schülern besprochen. Zu Hause sollen die Eltern diese mit ihren Kindern ebenfalls durchgehen und dann gemeinsam mit den Kindern die Kenntnisnahme und die Absicht, die Regeln einzuhalten, unterschreiben.

 

Oberstes Gebot ist die Anwesenheit der Lehrerin im Klassenraum, wenn die Jugendlichen im Internet surfen.

In der Regel werden nur bestimmte, von der Lehrerin in der Unterrichtsvorbereitung ausgesuchte und überprüfte Websites aufgesucht.

 

Auf unserer Homepage werden auch Bilder von SchülerInnen veröffentlicht. Nur mit Erlaubnis der Eltern dürfen wir dabei Bilder einzelner Kinder zeigen. Außerdem fragen wir ab, bei welchen Kindern wir den Vornamen unter das Bild setzen dürfen. Nachnamen werden prinzipiell nicht genannt.

 

Die PCs unserer Schule sind geschützt gegen Eingriffe von außen.

 

4.10. Sicherheit durch gezielte Schüler- Informationen

 

Unser Grundprinzip: Richtiges Schüler- Verhalten verstärkt die Sicherheit

 

Die Schüler und Schülerinnen erhalten während ihrer Schulzeit jedes Jahr wieder Informationen über: 

- die Schulordnung 

- das richtige Verhalten auf dem Schulweg 

- die Gefahren bei Eis und Schnee. 

- die Gefahren bei Bränden und das richtige Verhalten im Brandfall

- das Verbot des Mitbringens von Messern, Feuerzeugen etc. 

- den Umwelt- und Tierschutz. (Gefahr für unsere Natur). 

 

Klasse 5 bzw. 6 erhält im Rahmen des Schwimmunterrichtes Informationen über die Verhütung von Badeunfällen. 

 

 
 

4.11. Sicherheit durch eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern

 

Unser Grundprinzip: Gemeinsam mit den Eltern für Sicherheit sorgen

 

Die Eltern haben ihren Kindern gegenüber eine Vorbildfunktion. Sie können viel zur Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg beitragen:
- Sie sollten ihr Kind vor Unterrichtsbeginn so rechtzeitig losschicken, dass es sich auf den Schulweg in Ruhe konzentrieren kann.
- Kinder sollten möglichst den Schulweg selbständig bewältigen können. Das müssen sie gemeinsam mit ihren Eltern lernen. Schulwege sollten anfänglich gemeinsam mit den Eltern abgegangen werden.
- Werden Kinder mit längerem Schulweg mit dem PKW gebracht, so sollten die PKW- Fahrer ggf. Rückhaltesysteme im KFZ nutzen. 

- Geschwindigkeitsbeschränkungen einhalten.

- Park- und Halteverbote einhalten und vor der Schule so anhalten, dass die eigenen  

  Kinder ohne weitere Gefährdung die Schule erreichen können. Hierbei ist besonders auf den Schulbusverkehr zu achten. Der Lehrpersonalparkplatz ist zum Ein- und Aussteigen ungeeignet (Verkehr + eintreffende Schüler)  

  
 - Geänderte Notfalltelefonnummern müssen sofort der Schule mitgeteilt werden.

  
5. Abschließende Bemerkungen

Dieses Sicherheitskonzept wurde in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der Realschule und nach Absprache mit den Schulkonferenzteilnehmern von Schulleiter Wilhelm Machauer erarbeitet. 

Es wurde auf der Schulkonferenz am 04.06.2009 verabschiedet und ist damit für alle Lehrkräfte, Eltern und Schüler verbindlich. 

 

Bei Bedarf (z.B. nach baulichen Maßnahmen) ist es zu aktualisieren.

Es ist abgelegt im Notfallordner und kann auf der Homepage der Realschule Hürtgenwald http://www.huertgenwald.de/ eingesehen werden.
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